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1. Räumlicher Geltungsbereich und gegenwärtige Situation 

Das Gebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes NH 133 liegt im Stadtbe-
zirk Hüsten, südlich des Hüstener Zentrums. Es handelt sich um die bebauten 
Grundstücke Heinrich-Lübke-Straße 32 - 36, die sich im Eigentum der Vorha-
benträgerin, der Möbel Turflon Werl Klemens Münstermann GmbH & Co. KG 
befinden.  

Nordwestlich an das Plangebietes grenzt die Heinrich-Lübke-Straße, nordöstlich 
die Straße Am Freigericht an. Südöstlich und südwestlich des Plangebietes 
schließen sich Wohnbauflächen an. Der Geltungsbereich umfasst in der Gemar-
kung Neheim-Hüsten, Flur 35 die Flurstücke 155, 156, 158, 159 und 317. Die 
Fläche ist ca. 2.627 m² groß. 

Zur Zeit befinden sich im Plangebiet ein Erotik-Fachmarkt mit angeschlossener 
Videothek und einem Kinobetrieb sowie 10 Wohnungen. Nach einem längeren 
Leerstand der in der Vergangenheit bereits gewerblich genutzten Gebäudeflä-
chen hatte die Stadt Arnsberg im Juli 2006 eine Genehmigung für die Nutzung 
als Erotik-Fachmarkt erteilt.  

2. Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Gegen die im Juli 2006 erteilte Baugenehmigung für die oben beschriebene aktu-
elle Nutzung der Gebäude im Plangebiet wurde eine Klage beim Verwaltungsge-
richt erhoben. Das Verwaltungsgericht Arnsberg verkündete im Juni 2008, dass 
die erteilte Baugenehmigung für das Grundstück Heinrich-Lübke-Straße 32 – 36 
aufgehoben werde. In der Urteilsbegründung wird ausgeführt, dass die Bauge-
nehmigung vom 11.07.2006 rechtswidrig sei und den Kläger in seinen Rechten 
verletze. Die Baugenehmigung verstoße gegen die Festsetzungen des Bauge-
bietsplans (Bauzonen- Baustufenplan), der als einfacher Bebauungsplan fortgelte 
und nicht funktionslos geworden sei. Sie verletze den Schutzanspruch des Klä-
gers auf Bewahrung der Art des Baugebietes. Die Baugenehmigung verstoße ge-
gen die festgesetzte Gebietsart „gemischtes Wohngebiet“ (C II o) im Bauge-
bietsplan. Im gemischten Wohngebiet seien außer Wohnungen auch Läden und 
gewerbliche Betriebe zulässig, sofern sie über das „für einen kleinen Betrieb üb-
liche Maß nicht hinausgingen“ und keine Gefahren, Nachteile oder Belästigun-
gen mit sich brächten, die der Nachbarschaft oder der Öffentlichkeit nach Eigen-
art der Umgebung nicht zugemutet werden könnten. Für den vorhandenen Ero-
tik-Fachmarkt mit Kleinkinos mit rund 1.600 m² Fläche würden die Bestimmun-
gen des § 11 Abs. 3 BauNVO gelten, wonach großflächige Einzelhandelsbetriebe 
außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig wären. 
Das Gericht kommt in dem vorliegenden Fall allerdings zu der Auffassung, dass 
es sich bei dem genehmigten Vorhaben weder um einen Einzelhandelsbetrieb 
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noch um einen Handelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO, sondern in 
bauplanungsrechtlicher Hinsicht um eine Vergnügungsstätte handele, die nur in 
einem Kerngebiet zulässig sei.  

Zwischenzeitlich hatten der Bauherr und die Stadt Arnsberg einen Antrag auf 
Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Arnsberg ge-
stellt. Die Stadtverwaltung hat dies maßgeblich damit begründet, dass der vom 
Verwaltungsgericht herangezogene Baugebietsplan nicht mehr gelte bzw. funkti-
onslos geworden sei. Auf dem Grundstück werde seit Jahrzehnten eine großflä-
chige Einzelhandelsnutzung ausgeübt, so dass der Baugebietsplan nicht mehr ge-
eignet sei, zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung in diesem Bereich bei-
zutragen. Die nördlich und östlich angrenzende Wohnbebauung sei durch diese 
Nutzung keinen besonderen Belästigungen oder nachteiligen Auswirkungen aus-
gesetzt. Der klagende Nachbar werde in seinen schützenswerten Rechten nicht 
verletzt. 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Anträge des Bauherrn und der Stadt 
auf Zulassung der Berufung zurückgewiesen, weil es keine ernsthaften Zweifel 
an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts gesehen hat. Damit 
hat das Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig die Baugenehmigung aufge-
hoben und die Nutzung ist z.Z. formell und materiell rechtswidrig. Durch die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll eine neue Rechts-
grundlage geschaffen werden, wonach der Erotik-Markt planungsrechtlich zuge-
lassen und dauerhaft abgesichert werden soll. Im Vorhabengebiet sind keine 
Umbauten oder Nutzungsänderungen vorgesehen. Es handelt sich um eine reine 
Bestandssicherung.  

Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Betriebstyp, der Gegenstand des 
Vorhaben- und Erschließungsplans ist, unabhängig von seiner rechtlichen Ein-
ordnung als großflächiger Einzelhandelsbetrieb oder als Vergnügungsstätte, nach 
der der BauNVO zugrunde liegenden Typisierung der Nutzungsarten an sich ein 
kerngebietstypisches Vorhaben darstellt. Sowohl großflächige Einzelhandelsbe-
triebe als auch Vergnügungsstätten sind bei typisierender Betrachtung regelmä-
ßig mit Folgewirkungen verbunden, die ihre Zuordnung zu einem Kerngebiet aus 
Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erforderlich machen. In 
diesem Bauleitplanverfahren müssen und sollen daher die Besonderheiten, die 
das konkrete Vorhaben kennzeichnen und eine Durchbrechung der typisierenden 
Betrachtung hier rechtfertigen, dargelegt und soweit erforderlich, zur Sicherstel-
lung der Verträglichkeit des Vorhabens auch planungsrechtlich festgeschrieben 
werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt daher mittels seiner Fest-
setzungen sicher, dass das Vorhaben an dem konkreten Standort mit einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung im Einklang steht. 
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Zu den neueren Entwicklungen und städtebaulichen Zielsetzungen im Stadtbe-
zirk Hüsten gehören: 
 
 Stärkung des Stadtteilzentrums und die Verbesserung der Nahversorgungs-

funktion (Einzelhandel, Dienstleistungen, sonst. Einrichtungen u. Nutzungen) 
 Entwicklung der Freizeit- und Sportfunktionen im Bereich „Große Wiese“ 

(Freizeitbad „Nass“, Nutzung/Ausbau Thermalsolequelle mit Park) 
 Umgestaltung der Heinrich-Lübke-Straße mit mehr Aufenthaltsqualität, fuß-

gänger- und einkaufsfreundlichere Gestaltung (nachdem der Durchgangs- und 
Schwerlastverkehr auf die B 229n verlagert worden ist) 

Für eine Stadt in der Größenordnung wie Arnsberg mit knapp 80.000 Einwoh-
nern, sowie einem weiteren Einzugsbereich von rd. 150.000 Einwohnern, ist der 
Bedarf bzw. die Nachfrage für Erotik-Artikel in Form eines größeren Erotik-
Fachmarktes durchaus gegeben. Die Ansiedlung eines Erotikmarktes im Stadtteil 
Hüsten stellt einerseits für die Stadt Arnsberg einen zentralen Standort dar und 
weist andererseits auch eine gute Erreichbarkeit für das Umland (Autobahn, 
B 229n) auf.  

Da aufgrund bestehender Bebauungspläne (vgl. Pkt. 7.1) in großen Bereichen 
des Hüstener Zentrums „Sex-Shops“ und Vergnügungsstätten ausgeschlossen 
sind, kommt als Standort für einen Erotikmarkt praktisch nur eine Innenstadt-
Randlage infrage. Am Standort Heinrich-Lübke-Straße 32 - 36 sind seit Jahr-
zehnten kerngebietstypische Nutzungen betrieben worden. Diese Art der Nut-
zung (überwiegend großflächiger Einzelhandel) ist nie von Anwohnern bean-
standet worden und hatte eine prägende Wirkung für das Grundstück und die 
Umgebung. Die Ansiedlung des Erotik-Fachmarktes beseitigte den städtebauli-
chen Missstand eines Gebäudeleerstandes in direkter Nähe zum Hüstener Zent-
rum. 

Das Plangebiet befindet sich in einem Siedlungsbereich mit gemischter baulicher 
Nutzung in Randlage zum Hüstener Zentrum. Neben Wohngebäuden sind ver-
schiedene Ladenlokale, Gaststätten und Dienstleistungsbetriebe in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes vorhanden. Somit fügt sich der Erotik-Fachmarkt 
hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in die Umgebung ein. Von dem Be-
trieb gehen keine wesentlichen Störungen aus. Die städtebauliche Verträglichkeit 
mit der Umgebung ist, nicht zuletzt durch die gestalterischen Festsetzungen (vgl. 
Pkt. 7.3) des vorliegenden Bebauungsplanes, gegeben.  

3. Vorhabenbezogenheit der Planung 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt sich um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 
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BauGB, d.h. es wird das konkrete Vorhaben dargestellt und festgesetzt; der Be-
bauungsplan erhält keine Gebietsfestsetzung nach BauNVO. 

4. Verfahren 

Mit der seit dem 01. Januar 2007 rechtskräftigen Neufassung des BauGB ist für 
Bebauungspläne, die der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden dienen, 
gemäß § 13a „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ ein beschleunigtes Ver-
fahren vorgesehen. Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan ent-
spricht den in § 13a genannten Voraussetzungen (Maßnahme der Innenentwick-
lung, festgesetzte Grundfläche von weniger als 20.000 m², keine Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung, keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von 
Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten). Entsprechende Bebauungspläne 
unterliegen keiner förmlichen Umweltprüfung. Der vorliegende vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan wurde vorsorglich einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß Umweltverträglichkeitsprüfung1 unterzogen. Die Vorprüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass keine UVP-Pflicht besteht. 

5. Übergeordnete Planung 

5.1 Landesentwicklungsprogramm  

Nach Abs. 1 des § 24a LEPro ist großflächiger Einzelhandel im Sinne des § 11 
Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten nur in den zentralen 
Versorgungsbereichen der Stadt zulässig. Nach Abs. 3 des § 24a LEPro dürfen 
solche Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen auch außerhalb von zentra-
len Versorgungsbereichen ausgewiesen werden, wenn ihre Kernsortimente als 
nicht zentrenrelevant eingestuft werden. Betrachtet man den Erotik-Fachmarkt 
als großflächigen Einzelhandelsbetrieb, ist zu prüfen, ob er mit den landesplane-
rischen Vorgaben des § 24a LEPro vereinbar ist.  

5.2 Gebietsentwicklungsplan 

Im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teilabschnitt 
Oberbereich Dortmund – östlicher Teil – ist das Plangebiet als „Allgemeiner 
Siedlungsbereich“ dargestellt. 

                                                   
1  Grünkonzept Landschaftsarchitekten: "Stadt Arnsberg, vorhabenbezogener Bebauungsplan 

NH 133 "Am Freigericht"; Allgemeine Vorprüfung lt. UVPG", Coesfeld, 14.01.2009 



Stadt Arnsberg 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan NH 133 "Am Freigericht" 

 
 

 5

5.3 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Arnsberg aus dem Jahre 
1979 stellt das Plangebiet als „Kerngebiet“ dar. Der Entwurf zur Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans (Stand: erneute öffentliche Auslegung, 2009) sieht für 
das Plangebiet die Darstellung eines „Sondergebietes“ für großflächigen Einzel-
handel („Erotik-Fachmarkt“) vor.  

5.4 Bauzonen- Baustufenplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des übergeleiteten, einfachen Bebau-
ungsplans (Bauzonen- Baustufenplan / Baugebietsplan) der ehemaligen Stadt 
Neheim-Hüsten aus dem Jahre 1955 /1962. Danach sind die Grundstücke als 
„gemischtes Wohngebiet“ (C II o), - ähnlich einem heutigen Mischgebiet - fest-
gesetzt. Neben Wohngebäuden sind auch Läden und kleinere gewerbliche Be-
triebe zulässig, sofern von ihnen keine Störungen oder Belästigungen ausgehen.  

6. Städtebauliche Situation 

6.1 Beschreibung des Plangebietes und seiner Umgebung  

Der Erotik-Fachmarkt befindet sich im Erdgeschoss der Gebäude Heinrich-
Lübke-Straße 32 - 36. Im Gebäude Hs.-Nr. 32 befinden sich fünf Wohnungen im 
Obergeschoss und im Dachgeschoss. Im angrenzenden Gebäude Hs.-Nr. 36/38 
befinden sich weitere fünf Wohnungen, im Obergeschoss und im Dachgeschoss. 
Das Erdgeschoss wird ebenfalls vom Erotik-Fachmarkt genutzt. Hinter dem Ge-
bäude, im Hof, sind 28 Stellplätze für die 10 Wohneinheiten sowie für die Besu-
cher des Marktes untergebracht. Die Zufahrt und Abfahrt erfolgt von der Straße 
„Am Freigericht“ durch die Tordurchfahrt. Zur Heinrich-Lübke-Straße ist eine 
weitere Einfahrt im Bauwich zwischen den Häusern Heinrich-Lübke-Straße 38 
und 40 vorhanden. Direkt an den Hof angrenzend befindet sich im Nordosten ein 
Sechs-Familienhaus, östlich und südlich grenzen insgesamt drei Mehrfamilien-
häuser an.  

Das nähere Umfeld des Plangebietes ist einerseits geprägt durch die entlang der 
Heinrich-Lübke-Straße auch vorhandenen gewerblichen Nutzungen und anderer-
seits durch die Wohnbebauung im Hinterland der Durchgangsstraße, insbesonde-
re entlang der Straße Am Freigericht.  

Auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden Seite der Heinrich-Lübke-Straße 
liegen das „Amtshaus“ mit einer Nebenstelle der Stadtverwaltung, das „Kolping-
haus“ mit einem Restaurant sowie einem Wohnhaus mit einer Rechtsanwalts- 



Stadt Arnsberg 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan NH 133 "Am Freigericht" 

 
 

 6

und Notariatskanzlei; die Flächen sind entlang der Heinrich-Lübke-Straße als 
allgemeines Wohngebiet und rückwärtig als reines Wohngebiet festgesetzt. Im 
Norden grenzen der Durchführungsplan „Mittelstraße“ mit der Festsetzung „ge-
mischtes Wohngebiet“ und in Richtung auf das Ortsteilzentrum Hüsten Bereiche 
an, die durch seit dem Jahr 1969 erlassene Bebauungspläne überwiegend als 
Kerngebiete festgesetzt sind. Im Süden schließt sich östlich der Heinrich-Lübke-
Straße ein durch den Baugebietsplan festgesetztes „Gewerbegebiet“ an, das im 
Wesentlichen von der Cäcilienstraße erschlossen wird. Die Heinrich-Lübke-
Straße ist im „gemischten Wohngebiet“ zu beiden Seiten mit teils villenartigen, 
teils schlichten Wohnhäusern bebaut. Im Mehrfamilienhaus Heinrich-Lübke-
Straße 30 im Einmündungsbereich der Straße „Am Freigericht“ war die Sozial-
station der Caritas untergebracht; das Ladenlokal steht derzeit leer. Im Erdge-
schoss des Hauses Heinrich-Lübke-Straße 42 befindet sich eine kleinere Gast-
stätte. Auf dem Grundstück Heinrich-Lübke-Straße 48 stehen Wohnhäuser nah 
an der Straße und im Hintergelände ein früher als Buchdruckerei genutztes Ge-
bäude. Auf dem Grundstück Heinrich-Lübke-Straße 50 werden auf rund 200 m² 
Nutzfläche Kinderleuchten hergestellt. Die von der Heinrich-Lübke-Straße nach 
Osten abzweigenden Gemeindestraßen „Am Freigericht“, Ludgeristraße und 
Kettlerstraße sind mit Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern bebaut. Im Haus Kett-
lerstraße 7 ist eine Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei untergebracht, im 
Wohnhaus Am Freigericht 15 a (ehemalige Fleischerei) ein Automatenbestü-
ckungsbetrieb für Lebensmittel.  

6.2 Historie des Plangebiets  

Im Jahre 1951 wurde an der Heinrich-Lübke-Straße 32 ein Lichtspieltheater er-
öffnet. Im Jahre 1954 erfolgte ein Neubau an der Heinrich-Lübke-Straße 36 mit 
einer Geschäftsnutzung im Erdgeschoss und einer Wohnnutzung im Oberge-
schoss. Seit dieser Zeit sind an dem Standort großflächige Einzelhandelsnutzun-
gen betrieben worden.  

Der in den 50er Jahren aufgestellte Bauzonen- Baustufenplan für die damalige 
Stadt Neheim-Hüsten setzte für die Grundstücke ein gemischtes Wohngebiet (C 
II o) – entgegen der bereits vorhandenen Nutzungen – fest. 

Nach der Schließung des Lichtspieltheaters wurde das Gebäude Heinrich-Lübke-
Straße 32 umgebaut und im Jahre 1975 ein Einzelhandelsgeschäft für Teppiche, 
Betten und Heimtextilien eröffnet. In den 90er Jahren waren in den Gebäuden ein 
Sportartikelmarkt und ein Bettenfachgeschäft untergebracht. Danach folgte ein 
längerer Leerstand der gewerblich genutzten Flächen des Gebäudekomplexes. 
Mit der Einrichtung des Erotik-Fachmarktes wurden diese wieder einer Nutzung 
zugeführt. 
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7. Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Vorhaben bezieht sich auf die Bestandsicherung eines Erotik-Fachmarktes 
mit Videoverleih und Kinobetrieb nebst Videokabinen sowie von 10 Wohnungen 
mit zugehöriger Stellplatzanlage (28 St).  

Das Vorhaben besteht im Wesentlichen in einem Fachmarkt für das nicht zent-
renrelevante Spezialsortiment Erotikartikel. Die hierzu im Einzelnen gehörenden 
Sortimente sind der unten aufgeführten Tab. 1 zu entnehmen. Teil des Fachmark-
tes ist auch ein Video-/DVD-Verleih, mit der Besonderheit, dass alle dort ange-
botenen Videos/DVDs auch käuflich erworben werden können. Die Verkaufsflä-
che des Fachmarktes beträgt einschließlich der Fläche für den Video-/DVD-
Verleih/-Verkauf 968 m². Zudem wird das Vorhaben ergänzt durch einen Be-
reich für 16 Kinos und 12 Videokabinen mit einer Fläche von insgesamt 692 m². 
Entsprechend der Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan befinden 
sich die reine Verkaufsfläche des Erotik-Fachmarktes sowie die Fläche der Kinos 
im Erdgeschoss, der DVD-Verkauf und –Verleih im 1. Obergeschoss.  

Im Ober- und Dachgeschoss befinden sich darüber hinaus 10 Wohnungen. Die 
Stellplatzanlage befindet im hinteren Grundstücksbereich und ist sowohl über die 
Straße „Am Freigericht“ als auch über die Heinrich-Lübke-Straße erreichbar.  

Der Vorhaben- und Erschließungsplan schreibt sowohl die Flächenanteile für 
Verkauf einerseits und Kinobetrieb andererseits als auch deren Lage im Gebäude 
fest. Entsprechendes gilt für die Wohnungen im ersten Obergeschoss und im 
Dachgeschoss.  

Vereinbarkeit mit § 24a Landesentwicklungsprogramm (LEPro) 

Zentrenrelevante Leitsortimente sind laut Anlage LEPro NRW § 24a: 

 Bücher / Zeitschriften / Papier / Schreibwaren 
 Bekleidung / Lederwaren / Schuhe 
 Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik / Computer,  

Elektrohaushaltswaren (Kleingeräte) 
 Foto / Optik 
 Haus- und Heimtextilien, Haushaltswaren, Einrichtungszubehör  

(ohne Möbel) 
 Uhren / Schmuck 
 Spielwaren, Sportartikel 

Das Plangebiet befindet sich zwar in der Nähe, jedoch nicht innerhalb des als 
zentralen Versorgungsbereich einzustufenden Stadtteilzentrums in Hüsten. Das 
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Sortiment Erotikartikel ist im LEPro jedoch nicht als innenstadtprägendes Leit-
sortiment eingestuft. Es umfasst zwar verschiedene Artikel, die den dort aufge-
führten Leitsortimenten rein begrifflich zugeteilt werden könnten (vgl. u. a. Ta-
belle). Da diese aber ausnahmslos erotischen und sexuellen Bezug haben, ist von 
einem Spezialangebot auszugehen. Der Novum Erotik-Fachmarkt vertreibt Ero-
tik- und Sexartikel, die in dieser Art und diesem Umfang nicht in Geschäften mit 
den formal vergleichbaren zentrenrelevanten Kernsortimenten in den zentralen 
Versorgungsbereichen der Stadt Arnsberg geführt werden: 

Tab. 1: Sortimentsspezifische Aufteilung der Novum-Verkaufsfläche 

Sortimentsbezeichnung Beschreibung der Artikel Verkaufsfläche (ca.) 
Bekleidung / Wäsche Erotische Dessous, Erotische Outfits 

in Leder, Lack und anderen Materia-
lien 

175 m² 18 %

Schuhe Erotische Pumps, Stiefel u.ä. aus Le-
der, Lack und anderen Materialien 

22 m² 2 %

Erotikartikel Erotische Hilfsmittel / „Spielzeug“ wie 
Vibratoren, Dildos u.ä. Produkte, Ero-
tische Scherzartikel 

145 m² 15 %

Zeitschriften / Bücher Erotische Comics und Bücher, Fachli-
teratur zu Erotik / Sex, Zeitschriften 
mit pornografischen Inhalten 

145 m² 15 %

Bild- und Tonträger Erotische und pornografische DVDs 464 m² 48 %
Drogeriewaren Gleitmittel, Massageöle, Kondome, 

u.ä. Produkte 
17 m² 2 %

Summe VKF Erotikartikel 968 m² 100 %
Quelle: Bestandsaufnahme des Bauordnungsamtes Arnsberg (Januar 2009) 

Da das Sortiment Erotikartikel im LEPro nicht als innerstädtisches Leitsortiment 
definiert wird, obliegt es der kommunalen Abwägung der Stadt Arnsberg, dieses 
als zentrenrelevant oder nicht zentrenrelevant einzustufen. Die Stadt Arnsberg 
hat in der Vergangenheit nicht die Zielrichtung verfolgt, dieses Spezialsortiment 
innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt anzubieten. 

In den folgenden rechtsverbindlichen Bebauungsplänen der Stadt Arnsberg sind 
gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO die Sortimente von „Sex-Shops“ und Vergnü-
gungsstätten i. S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in Kerngebieten und Mischgebieten, be-
findlich innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Hüsten, sogar ausdrück-
lich ausgeschlossen: 

 Bebauungsplan NH 121 „Hüsten-Zentrum“  
 Bebauungsplan NH 104 A „Schützenwerth I“ 
 Bebauungsplan NH 104 B „Schützenwerth II“ 
 Bebauungsplan NH 66 „Hövels Gasse“ 
 Bebauungsplan NH 34 „Drostenfeld - Königstraße“ 



Stadt Arnsberg 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan NH 133 "Am Freigericht" 

 
 

 9

Das Spezialsortiment eines Erotik-Fachmarktes ist aufgrund der derzeitigen 
Ausgangssituation innerhalb der Stadt Arnsberg und der städtebaulichen Zielvor-
stellungen für die Zentrenentwicklung als nicht zentrenrelevant eingestuft und 
kann dementsprechend außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches in Hüsten 
auch in großflächiger Form planungsrechtlich zugelassen werden. Negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche gehen von 
dem Vorhaben nicht aus. Dies ist auch das Ergebnis einer bei dem Büro Junker 
& Kruse2, Stadtforschung/Planung, in Auftrag gegebenen gutachterlichen Stel-
lungnahme zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit § 24 a LEPro. Die Gutachter 
betonen, dass den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Arnsberg durch die 
planungsrechtliche Absicherung des Erotik-Marktes am Standort Heinrich-
Lübke-Straße nichts Zentrenprägendes vorenthalten wird. Von dem Markt seien 
Sortimentsüberschneidungen mit den Einzelhandelsbetrieben in den Zentren gar 
nicht oder nur in marginaler Weise zu erwarten. Negative Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit eines oder mehrerer zentraler Versorgungsbereiche in der 
Stadt Arnsberg seien wegen der allenfalls marginalen Angebotsdoppelung im 
Drogeriewarenbereich bzw. im Bereich Dessous und der Flächendimensionie-
rung dieser Angebote im Erotik-Fachmarkt nicht zu befürchten.  

Es handelt sich dem gemäß bei dem Sortiment des Erotik-Fachmarktes weder um 
ein nach den Verhältnissen in Arnsberg zentrenrelevantes Sortiment, noch sind 
von der Ansiedlung des Marktes negative Auswirkungen auf die Zentrenstruktur 
in der Stadt Arnsberg zu erwarten.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Vorhabengebiet ist gegliedert in überbaubare und nicht überbaubare Grund-
stücksflächen gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB.  

Als Maß der baulichen Nutzung wird im Vorhabengebiet festgesetzt: 

 die max. zulässigen Grundflächen für bauliche Anlagen, 
 die max. zulässigen Grundflächen für Stellplätze und ihre Zufahrten, 
 die max. zulässigen Geschossflächen sowie 
 die Zahl der Vollgeschosse. 

Innerhalb der überbaubaren Fläche darf die Grundfläche für bauliche Anlagen 
maximal 1.400 m² betragen. Es sind maximal zwei Vollgeschosse, in Teilberei-
chen nur ein Vollgeschoss zulässig. Die Geschossfläche darf maximal 2.800 m² 
betragen. Die zulässige Grundfläche für Stellplätze, Zufahrten und Eingangsbe-
reiche beträgt maximal 1.227 m².  

                                                   
2 Junker und Kruse Stadtforschung Planung: „Gutachterliche Stellungnahme zur Betriebs- und Sorti-

mentsstruktur des Erotikmarktes Novum in Arnsberg-Hüsten unter besonderer Berücksichtigung 
der Vorgaben des § 24(a) LEPro zur Zentrenrelevanz von Sortimenten, Dortmund, November 2008 
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7.3 Werbeanlagen und Schaufenster 

7.3.1 Vorbemerkung 

Die Klage bzw. die ihr zugrunde liegende Beschwerde richtete sich auch gegen 
die zu massive und aufdringliche Werbung an dem Gebäude. Das damalige Er-
scheinungsbild des Erotik-Fachmarktes zeichnete sich durch eine Häufung und 
Vielfalt der Werbeanlagen in Größe, Format, Darstellung sowie Beleuchtung 
aus. Die Fassade wirkte aus stadtgestalterischer Sicht überfrachtet und verunstal-
tet. Zusätzlich wurde durch den Wechsel von Schriftzügen, Schriftgrößen und 
Darstellungen gestalterisch eine starke optische Unruhe erzeugt, die zugleich ei-
ne gewisse Aggressivität vermittelte. Durch die grelle Beleuchtung und die ag-
gressive Farbgebung („pink“) war zudem eine Gefährdung des Straßenverkehrs 
(Ablenkung der Autofahrer) zu befürchten. 

Vor dem Hintergrund und der Befürchtung, dass eine solche „billige“ Darstel-
lung des Erotik-Fachmarktes zu einem deutlichen „trading-down-Effekt“ in der 
ohnehin substanzgefährdeten Heinrich-Lübke-Straße führt und bereits getroffene 
private Investitionen, wie z.B. die in hoher Qualität ausgeführte Neueinrichtung 
des Restaurants „Gesellenhaus“ auf der gegenüberliegenden Seite, deutlich ent-
wertet werden, bestand die städtebauliche und stadtgestalterische Notwendigkeit, 
die Werbung deutlich zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
wurde von dem Betreiber und dem Eigentümer ein Konzept erarbeitet, das die 
stadtgestalterischen Belange verstärkt berücksichtigt: 

Auf das durchgehende pinkfarbene Band wurde verzichtet. Lediglich die Ecksi-
tuation wird noch durch diese Farbe hervorgehoben. Die Werbung am Gebäude 
Nr. 36 wurde entfernt, die Fassade erhielt einen neuen neutralen Anstrich. 

Im Bereich des 1. Obergeschosses und im Bereich der Verkleidung wurden sämt-
liche „Darstellungen“ mit Ausnahme des schon vorhandenen Werbeauslegers 
entfernt.  

Die beklebten Schaufenster wurden größtenteils wieder geöffnet und zurückhal-
tend neutral gestaltet. Dabei werden nicht die Produkte des Erotik-Fachmarktes 
präsentiert.  

Im Gegensatz zu den zugeklebten Schaufenstern, die eine geringwertige Nutzung 
suggerieren, wird durch eine neutrale Schaufenstergestaltung die Akzeptanz 
durch die Fußgänger (Schulweg) erhöht.  

Im Rahmen der Inszenierung der Schaufenster und der Außendarstellung wurde 
auch das Lichtkonzept überarbeitet. Die Lichtfarbe, die Lichtintensität und die 
Beleuchtungsart sowie die Beleuchtungsdauer wurden reduziert. 
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7.3.2 Gestalterische Festsetzungen 
zu Werbeanlagen und Schaufenstergestaltung 

In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden dementsprechend gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen bezüglich der Gestaltung der Werbeanlagen. Diese 
beziehen sich auf grundlegende Aussagen, die eine stadtbildverträgliche Gestal-
tung des Erotik-Fachmarktes sicherstellen sollen. 

Mit den getroffenen Festsetzungen zu den Werbeanlagen wird zunächst sicherge-
stellt, dass ein im Verhältnis zur Fassadenfläche überdimensioniertes und damit 
ortsbildunverträgliches Übermaß an Werbeflächen nicht entstehen kann. 

Für das im Gebäudevolumen untergeordnete und in der Fassadengliederung 
kleinteilig gestaltete Gebäude Heinrich-Lübke-Straße Nr. 36 werden Werbeanla-
gen an der Gebäudefassade gänzlich ausgeschlossen. Für das Gebäude des Ero-
tik-Fachmarktes und Videothek beschränkt sich die Zulässigkeit von Werbeanla-
gen ausschließlich auf die Erdgeschosszone. Im Bereich des 1. Obergeschosses 
und (zur Eindeutigkeit der gestalterischen Festsetzung) im Bereich des Dachge-
schosses sind Werbeanlagen unzulässig. Von dieser Festsetzung ausgenommen 
ist lediglich ein Werbeausleger, der an der Obergeschossfassade der Heinrich-
Lübke-Straße angebracht ist. 

Die weitere Zulässigkeit von Werbeanlagen beschränkt sich auf eine umlaufende 
Werbeblende, welche unmittelbar oberhalb der Schaufensterzone des Erdge-
schosses angebracht ist. Der Umfang der auf dieser Blende zulässigen Werbung 
ist eindeutig festgelegt. Es darf nur das Firmenlogo und die Bezeichnung der Ge-
schäftsart angebracht werden. Produktwerbung in Schrift und/oder Bild hingegen 
ist ausgeschlossen. 

Weitere Gestaltungsregeln werden für die Schaufensterzone festgesetzt. Auch 
hier ist es Ziel der getroffenen Festsetzungen, eine zurückhaltende Gestaltung der 
Außenwerbung zu erreichen, die sich ohne aufdringlichen Charakter in das städ-
tebauliche und im weiteren Verlauf der Straße „Am Freigericht“ wohnbaulich 
geprägte Umfeld einfügt.  

Die für Erotik-Fachmärkte und Sexshops vielfach übliche Abschottung von 
Schaufenstern mittels vollflächiger Klebefolien mit aufgebrachter großformatiger 
Produktwerbung soll hier vermieden werden. Ziel ist vielmehr eine „normale“ 
Schaufenstergestaltung analog sonstiger Facheinzelhandelsgeschäfte. Es wird 
daher bestimmt, dass mindestens 50 % der Schaufensterflächen offen als Vitrine 
zu gestalten sind. Dabei hat die Gestaltung der Schaufenster ohne direkten Bezug 
auf das Angebotssortiment des Erotik-Fachmarktes zu erfolgen, d. h. die Ausstel-
lung von Erotikartikeln in den Schaufenstern ist unzulässig. 
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Hiermit werden schutzwürdige Belange der Allgemeinheit beachtet, insbesonde-
re Schutzbelange von Kindern und Heranwachsenden sowie von Personen, die 
von Darstellungen bzw. der Zurschaustellung von Produkten sexuellen Inhalts 
unbehelligt bleiben wollen. 

Ergänzend zu diesen Festsetzungen werden Vorgaben zur Beleuchtung und 
Farbgestaltung der Werbeanlagen und Schaufenster getroffen, die ebenfalls eine 
zurückhaltende Außendarstellung sichern. Aufdringliche Beleuchtung in Form 
von blinkender oder laufender Beleuchtung sowie die Beleuchtung der Schau-
fenster mit farbigen Leuchtmitteln wird ausgeschlossen. Auch die umlaufende 
Werbeblende wird nur punktuell (Firmenlogo) beleuchtet. Zur Straße „Am Frei-
gericht“ mit seiner wohnbaulichen Prägung wird die Beleuchtung der Blende ü-
ber der Tordurchfahrt gänzlich ausgeschlossen. Die „neutrale“ Farbgestaltung 
der Werbeblende in einem hellen Farbton der Farbskala weiß und grau steht 
nicht im Kontrast zur Farbe der Gesamtfassade, so dass insgesamt ein einheitli-
ches Fassadenbild entsteht. 

Mit den dargelegten gestalterischen Festsetzungen wird gewährleistet, dass die 
äußere Gestaltung des Erotik-Fachmarktes keinen städtebaulichen Fremdkörper 
in dem oben unter Pkt. 6.1 beschriebenen Umgebungsbereich darstellt. 

8. Verkehrliche Erschließung 

Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes sind durch die vorhandenen Straßen 
- Heinrich-Lübke-Straße an der Westseite und „Am Freigericht“ an der Nordseite 
- verkehrlich erschlossen. Zu dem auf dem hinteren Teil der Grundstücke befind-
lichen privaten Parkplatz mit 28 Stellplätzen ist eine Zu- und Abfahrt durch die 
Tordurchfahrt an der Straße „Am Freigericht“ vorhanden. Eine weitere Park-
platzeinfahrt von der Heinrich-Lübke Straße besteht weiterhin im Bauwich am 
Gebäude Heinrich-Lübke Straße 36/38.  

Den gewerblich genutzten Flächen des Erotik-Fachmarktes werden 18 Stellplätze 
zugeordnet. Dies entspricht 1 Stellplatz pro ca. 90 m² Nutzfläche. Da der Erotik-
Fachmarkt ein Spezialsortiment vertreibt und die Kinos verkaufsfördernden 
Zwecken dienen, ist der Stellplatzbedarf nicht mit dem eines üblichen Einzel-
handelsbetriebes oder Kinos vergleichbar.  

Die tatsächliche Ausnutzung des Stellplatzes zeigt, dass eine dem Bedarf ange-
messene Anzahl von Stellplätzen vorhanden ist. Es wurde seitens des Betreibers 
eine Auswertung der Kundenströme mehrerer umsatzstarker Tage anhand der 
Bons und der Videoüberwachung des Parkplatzes durchgeführt. Es wurden ma-
ximal 60 Fahrzeuge als Gesamtzahl aller Fahrzeuge in der Zeit von 9:00 Uhr bis 
22:00 Uhr gezählt. Die Frequenz der Fahrzeuge war über den Tag verteilt relativ 
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gleichmäßig. Erfahrungsgemäß gibt es keine besonderen „Stoßzeiten“. Umge-
rechnet pro Stunde ergibt sich somit eine Anzahl von 5 Fahrzeugen auf dem 
Kundenparkplatz im Hof. 18 angebotene Kundenstellplätze reichen somit für den 
Erotik-Fachmarkt aus. 

Die übrigen 10 Stellplätze werden den bestehenden 10 Wohnungen zugeordnet.  

Nach erfolgter Fertigstellung der westlichen Umgehungsstraße in Hüsten 
(B 229 n) im Oktober 2008 hat sich der Verkehr auf der Heinrich-Lübke-Straße 
erheblich verringert. Insbesondere der Schwerlastverkehr hat sich fast vollständig 
auf die B 229 n verlagert. Aus diesem Grunde wird die Heinrich-Lübke-Straße 
zukünftig zurückgebaut und fußgänger- und kundenfreundlicher umgestaltet. 
Hierdurch erfolgt insgesamt eine Aufwertung des Hüstener Zentrums. 

9. Umweltbelange 

Mit der seit dem 01. Januar 2007 rechtskräftigen Neufassung des BauGB ist für 
Bebauungspläne, die der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden dienen 
gem. § 13a „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ ein beschleunigtes Verfah-
ren vorgesehen. Der vorliegende Vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht 
den in § 13a genannten Voraussetzungen (Maßnahme der Innenentwicklung, 
festgesetzte Grundfläche von weniger als 20.000 m², keine Pflicht zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Flora-
Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten). Entsprechende Bebauungspläne un-
terliegen keiner förmlichen Umweltprüfung. Die Erforderlichkeit eines Aus-
gleichs entfällt ebenfalls. Dennoch sind die umweltrelevanten Belange darzustel-
len. 

9.1 Lärmschutz 

Durch den Betrieb des Erotik-Fachmarktes wird kein Lärm in nennenswertem 
Umfang erzeugt. Der Fachmarkt einschließlich des Videoverleihs und der Kinos 
ist in der Zeit von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Geräusche entstehen ledig-
lich durch die Nutzung des hinteren Grundstücksbereiches als Pkw-Parkplatz. 
Der Parkplatz ist für Kunden des Marktes ausschließlich während der Ladenöff-
nungszeiten, also in der Tagzeit, benutzbar. Der Parkplatz ist zu den Nachbar-
grundstücken hin durch eine ca. 1,50 m hohe Mauer abgegrenzt. Lärm, der das 
Wohnen wesentlich beeinträchtigen könnte, ist durch die Parkplatznutzung nicht 
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zu erwarten. Dennoch wurde eine nähere Untersuchung mittels Schallschutzgut-
achten3 vorgenommen.  

Untersucht wurden die durch die Stellplatzanlage und den an- und abfahrenden 
Kundenverkehr des Erotik-Fachmarktes verursachten Geräuschimmissionen an 
der umliegenden nächstgelegenen Wohnbebauung. Für die Frequentierung des 
Parkplatzes wurde auf Grundlage der Angaben der Fachmarkt-Betreiber von ei-
ner Gesamtfrequentierung der Stellplatzanlage zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr 
von insgesamt 120 Fahrzeugen, d.h. 120 Einfahrten, 120 Ausfahrten und 240 
Bewegungen auf dem Parkplatz ausgegangen. Hierin ist gegenüber den Angaben 
des Betreibers ein 100 %iger Sicherheitszuschlag für besonders umsatzstarke 
Tage berücksichtigt. Die Geräuschimmissions-Berechnungen wurden auf Grund-
lage der Parkplatzlärmstudie 2007 durchgeführt. 

Es wird folgende Beurteilung abgegeben: 

Auch unter Berücksichtigung des 100 %igen Sicherheitszuschlags für die Park-
platzfrequentierung wird der Geräuschimmissions-Richtwert für den Tageszeit-
raum für allgemeine Wohngebiete von tagsüber 55 dB(A) um mindestens 
4 dB(A) unterschritten. Auf den Freiflächen (Gärten) der Häuser Am Freigericht 
3, 5 und 9 werden die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ von tagsüber 55 dB(A) unmittelbar an der Grund-
stücksgrenze geringfügig überschritten. An den Freisitzen im Bereich der Häuser 
jedoch (Terrassen) ist nicht mit Überschreitungen der schalltechnischen Orientie-
rungswerte zu rechnen. 

Tatsächlich führt die Öffnungszeit bis 22:00 Uhr allerdings dazu, dass die letzten 
Kunden auch nach 22:00 Uhr den Parkplatz verlassen könnten. Dies macht es er-
forderlich, in der lärmtechnischen Betrachtung auch die Nachtzeit von 22:00 Uhr 
bis 23:00 Uhr zu betrachten. Hier ergeben sich Konflikte hinsichtlich des Spit-
zenpegelkriteriums nach TA Lärm. Die Öffnungszeit des Marktes muss dement-
sprechend auf 21:45 verkürzt werden. Die Baugenehmigung ist in dieser Hinsicht 
anzupassen. 

Im Vergleich zu früheren Nutzungen (Möbelhaus, Sportfachmarkt) ist jedoch 
von einer geringeren Frequenz und damit verbunden niedrigeren Geräuschemis-
sionen auszugehen. 

Der Erotik-Fachmarkt ist gemäß der Hinweise des Staatlichen Amtes für Um-
weltschutz Lippstadt vom 29.03.2006 schalltechnisch so ausgelegt, dass die von 
der Anlage einschließlich aller Nebeneinrichtungen (z.B. Lüftungsanlagen, Fahr-

                                                   
3 Ingenieurbüro für technische Akustik und Bauphysik ITAB: „Arnsberg, Novum-Fachmarkt VBP Nr. NH 

133 Am Freigericht, Geräuschimmissions-Untersuchung nach DIN 18005 und TA Lärm“, Dortmund, 
Februar 2009 
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zeuge) verursachten Geräuschemissionen keinen Beitrag zur Überschreitung fol-
gendes Wertes – gemessen jeweils 0,50 m vor dem geöffneten Fenster des vom 
Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes (nach DIN 4109) 
der nachstehend genannten Häuser – liefert: 

 Heinrich-Lübke-Straße 38, 40 bei Tage 60 dB (A) und 
 Am Freigericht 3, 5, 9 bei Tage 55 dB (A), 

gemessen und bewertet nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) vom 26.08.1998. 

9.2 Bodenschutz / Flächenversiegelung 

Das Grundstück ist bereits heute zu fast 100 % versiegelt. Weitere Versiegelun-
gen sind nicht vorgesehen. 

9.3 Altlasten 

Nach den vorliegenden Unterlagen und Erkenntnissen besteht für das Plangebiet 
kein Hinweis oder Verdacht auf Altlasten. 

9.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Bei Begehung des Plangebiets wurden keine planungsrelevanten Arten festge-
stellt. Auch seitens des ehrenamtlichen Naturschutzes wurden keine entspre-
chenden Angaben gemacht. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine baulichen Veränderun-
gen zugelassen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan regelt vielmehr nur die 
Umnutzung vorhandener Gebäude. Daher kann mit der Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes NH 133 eine Beeinträchtigung der planungsre-
levanten Arten ausgeschlossen werden. 

10. Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas ist sichergestellt. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt über die Mischwasserkanalisation. 
Das Vorhaben erzeugt lediglich üblichen Hausmüll, der über die Städtische 
Hausmüllentsorgung entsorgt wird.  
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11. Städtebauliche Daten 

Gebäudeflächen 1.400 m² 53 %

Flächen für Stellplätze, 
Zufahrten und Eingangsbereiche 

1.227 m² 47 %

Gesamtfläche 2.627 m2 100 %

12. Grundsätze der Abwägung 

Grundsätzlich stellt der Betriebstyp, der hier Gegenstand des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ist, nach der der BauNVO zugrunde liegenden Typisierung der 
Nutzungsarten an sich ein kerngebietstypisches Vorhaben dar. Sowohl großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe als auch Vergnügungsstätten sind bei typisierender 
Betrachtung regelmäßig mit Folgewirkungen verbunden, die ihre Zuordnung zu 
einem Kerngebiet aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung er-
forderlich machen. Im Rahmen der Untersuchung des konkreten Vorhabens 
„Novum Erotik-Fachmarkt“ konnten jedoch einige Besonderheiten herausgear-
beitet werden, die eine Durchbrechung der typisierenden Betrachtung rechtferti-
gen:  

1. Der Erotik-Fachmarkt als großflächiger Einzelhandelsbetrieb ist mit den 
landesplanerischen Vorgaben des § 24a LEPro vereinbar. Sein Kernsor-
timent ist als Spezialsortiment anzusehen, welches als nicht zentrenrele-
vant eingestuft wird. Es kann dementsprechend außerhalb des zentralen 
Versorgungsbereiches in Hüsten angeboten werden. Negative Auswir-
kungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in Arnsberg 
gehen von dem Fachmarkt nicht aus. 

2. Der Erotik-Fachmarkt liegt an der Heinrich-Lübke-Straße, einer belebten 
Hauptverkehrsstraße mit gemischter baulicher Nutzung in unmittelbarer 
Nähe des Hüstener Zentrums. Dieser Standort wird bereits seit den 50er 
Jahren als Standort für ein Lichtspieltheater und für großflächigen Ein-
zelhandel genutzt.  

3. Vom Betrieb des Fachmarktes geht kein nennenswerter Lärm aus, der die 
Nachbarschaft stören könnte. Die verkürzte Öffnungszeit von 9:00 Uhr 
bis 21:45 Uhr schützt die Anlieger vor Parkplatzlärm im Nachtzeitraum. 
Der Markt weist genügend Kundenstellplätze auf, so dass auch hier keine 
Beeinträchtigung der Nachbarschaft, z.B. durch Parksuchverkehr, vor-
liegt. Auch löst der Markt kein zusätzliches Verkehrsaufkommen in nen-
nenswertem Umfang aus. 
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4. Der Fachmarkt befindet sich in den alten Gebäudebeständen Heinrich-
Lübke-Straße 32, 34 und 36. Diese Gebäude sind, trotz geschlossener 
Bauweise, als Einzelgebäude erkennbar. Der eingeschossige Anbau be-
findet sich auf der Gebäuderückseite im Hof. Städtebaulich fügt sich der 
Markt damit in die Maßstäblichkeit seiner Umgebung ein.  

5. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes trifft Festsetzungen hinsichtlich der Werbeanlagen- 
und der Schaufenstergestaltung. Diese Festsetzungen stellen sicher, dass 
das Vorhaben ortsverträglich gestaltet ist. Maßstäblichkeit und Farbigkeit 
des Gebäudes, der Schaufenster und der Werbeanlagen sowie die Art der 
Beleuchtung fügen sich in die Umgebung ein. Durch die weitgehende 
Vermeidung der Herstellung des sexuellen Bezugs der Produkte und An-
gebote des Marktes finden auch schutzwürdige Belange der Allgemein-
heit genügend Beachtung. 

Das Vorhaben steht an seinem konkreten Standort mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung im Einklang. 

13. Kosten 

Die Planungs- und Durchführungskosten für diesen Bebauungsplan gehen zu 
Lasten des Vorhabenträgers. Die konkrete Kostenübernahme wird im Rahmen 
eines Durchführungsvertrages zwischen der Stadt Arnsberg und dem Vorha-
benträger geregelt.  
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